
§ 14  Die Mitgliederversammlung 
Bisher: 
1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
2) Eine Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. Die 

Mitglieder-versammlung sollte jeweils bis zum 31. März durchgeführt werden. 
3) Die Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden Vorstand unter 

Einhaltung einer Frist von drei Wochen durch Aushang in den Vereinsheimen, 
Schulstraße 1 a und Hoopener Straße 18 b, 49457 Drebber und durch 
Veröffentlichung auf der Vereins-Homepage unter www.tsv-drebber.de unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Veröffentlichung folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der geschäftsführende 
Vorstand durch Beschluss fest. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme berechtigt. 

4) Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung 
einberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert. Sie muss einberufen 
werden, wenn es von mindestens 20 % aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom geschäftsführenden Vorstand verlangt wird. 
Gegenstand der Beschlussfassung einer derartigen Mitgliederversammlung sind 
nur die mit der Einberufung mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Ergänzungen der 
Tagesordnung sowie weitere Anträge sind ausgeschlossen. Einberufungsform und 
–frist ergeben sich aus Absatz 3. 

 

Neu: 
1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
2) Eine Mitgliederversammlung findet jährlich jeweils am 4. Freitag im Januar statt. 
3) Die Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden Vorstand unter 

Einhaltung einer Frist von drei Wochen durch Aushang in den Vereinsheimen, 
Schulstraße 1 a und Hoopener Straße 18 b, 49457 Drebber und durch 
Veröffentlichung auf der Vereins-Homepage unter www.tsv-drebber.de unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Veröffentlichung folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der geschäftsführende 
Vorstand durch Beschluss fest. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme berechtigt. 

4) Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung 
einberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert. Sie muss einberufen 
werden, wenn es von mindestens 20 % aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom geschäftsführenden Vorstand verlangt wird. 
Gegenstand der Beschlussfassung einer derartigen Mitgliederversammlung sind 
nur die mit der Einberufung mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Ergänzungen der 
Tagesordnung sowie weitere Anträge sind ausgeschlossen. Die Einberufung einer 
solchen Mitgliederversammlung erfolgt in Textform unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung 
folgenden Tag. Die Einladung gilt dem Mitglied als zugestellt, wenn sie an die dem 
Verein zuletzt bekannt gegebene Anschrift bzw. E-Mail-Adresse versandt wurde. 

 
 


